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der Sicherheit der Uferversicherung viel größere Interessen verknüpft sind. Denn dort handelt
es sich auch noch um den Bestand des neuen Dammes, der bei mangelhaft geschützten Ufern
zerstört werden könnte, infolge dessen dann nicht nur das Wasser des Kanals, sondern auch
des zurückstauenden Rheins austreten und Verheerungen verursachen würde. Im Oberlaufe des
Kanals aber wären die Folgen von Ufereinrissen nicht bedenklich. Ueberdies findet sich oberhalb
Bendern und zwar ungefähr von der Mähderstraße aufwärts schon in der Tiefe der Kanalsohle
größtenteils Kiesuntergrund, daher die Ufer geringerer Gefahr der Unterspülung ausgesetzt
sind als dort, wo man es mit leichtern Bodenarten zu tun hat. Wo letztere sich zeigen, wird
auch in der obern Strecke eine Verstärkung Platz greifen müssen, wofür im Voranschlage Vor—
sorge getroffen ist.

Als Material für die Uferversicherung dienen Steinbruchabfälle und Rüfesteine, allenfalls
auch größere Steine aus den Kiesbänken des Rheins.

Zum Zwecke der künftigen Einhaltung des Kanals ist es unbedingt erforderlich, längs
des ganzen Gerinnes Wege anzulegen, die mäßig beschottert werden. Diese Wege können dann
auch zur Bewirtschaftung der Gründe dienen.

Da die Kanalprofile allerorten eine Erweiterung und Vertiefung erfahren, ergibt sich
selbstverständlich auch die Notwendigkeit, alle bestehenden Brücken neu herzustellen. Vom Bau
hölzerner Objekte ist abgesehen worden und wird sich hier ganz besonders Eisenbeton-Konstruk—
tion empfehlen.

Die Aeberfälle kann man sehr einfach bauen, da sie nicht wasserdicht zu sein brauchen.
Beim österr. Binnenkanal werden derlei Ueberfälle mit eingerammten Schienen und Steinhin—
terfüllung ausgeführt werden.

Nur für die zum Zwecke des eigentlichen Kanalbaues benötigten Grundflächen muß volle
Enlschädigung geleistet werden, deren Höhe auf Grund eingezogener Erkundigungen ermittelt
worden ist. Für die Parallelwege hingegen kann man die Entschädigung geringer bemessen,
weil sie dem anstoßenden Grundbesitzer auch zum Vorteil gereichen und diesem außerdem die
Kanalböschungen zur Benützung überlassen werden. Dort, wo das Aushubsmaterial abgelagert
wird, dürfte ebenfalls ein kleineres Entgelt in Frage kommen, da es sich hier nur um einen
Nutzentgang auf eine größere oder geringere Anzahl von Jahren handelt. Denn soweit Kies
zur Ablagerung kommt, wird dasselbe zur Beschotterung der Straßen mit der Zeit ganz weg—
zgeführt; Erdablagerungen können später wieder kultiviert werden. Uebrigens dürfte man von
den angesetzten Entschädigungen noch Ersparnisse erzielen, weil es sich größtenteils um Gemeinde—
gründe handelt, für die voraussichlich gar keine oder sehr mäßige Vergütung zu leisten
sein wird.

Bei dem Rushube ist wieder zwischen der Arbeit ober und unter Wasser unterschieden.
Letztere wird mit einem geringern Einheitspreis als bei Projekt 2 veranschlagt, nämlich mit 1 K
per 1mns, weil hier diese Grabungen sich teilweise ohne Zuhilfennahme eines Baggers bewerk—
stelligen lassen, so im obersten Teile von Triesen ab, wo der Mühlbach abgeleitet werden kann,
bis zur Einmündung des Vaduzer Grabens, dann im sogenannten „alten Kanal“ zwischen
Kmn 3 und 64, indem das von oben kommende Wasser während des Baues in den sogenannten
aeuen Hauptkanal geleitet wird.


